
 

Zeitarbeit  
Zeitarbeit ist ein Beschäftigungsmotor: Wo Unternehmen sonst 
ganz auf neue Beschäftigung verzichten würden, greifen sie auf 
diese Form des Personaleinsatzes zurück. Gleichzeitig erlaubt 
die Flexibilität der Zeitarbeit den Einsatzbetrieben, auf die ge-
sunkene Auftragslage kurzfristig zu reagieren. Damit stärkt die 
Zeitarbeit auch in wirtschaftlichen Krisenzeiten di e Wett-
bewerbsfähigkeit  der Unternehmen und schafft die Vorausset-
zung, bei einer Konjunkturerholung die Produktion der Betriebe 
schnell anzupassen. Damit werden Stammarbeitsplätze im 
Einsatzbetrieb gesichert.  
 
Flexibilisierung statt Kostensenkung 

In Zeiten der Globalisierung benötigen Unternehmen ein zu-
nehmendes Maß an Flexibilität . Zeitarbeit wird von den Unter-
nehmen in erster Linie als Instrument genutzt, um schwanken-
den und daher zeitlich begrenzten Bedarf an Personal flexibel 
zu decken. Insbesondere volatile Branchen mit variierenden 
Auftragslagen finden in der Option Zeitarbeit  eine flexible Al-
ternative  zu klassischen Arbeitsverhältnissen, um Auftragsspit-
zen abzudecken oder neues Personal zu rekrutieren. In diesem 
Zusammenhang spielt Zeitarbeit auch eine Rolle als Ventil für 
das ansonsten starre und unflexible Arbeitsrecht. 
 
Zeitarbeit baut Brücken in Arbeit  

Zeitarbeit ist für den Arbeitsmarkt unverzichtbar und baut Brü-
 

 cken für den Einstieg oder die Rückkehr in den Arbei ts-
markt. Im 1. Halbjahr 2009 betrug der Anteil der nicht unmittel-
bar vor der Beschäftigungsaufnahme beschäftigten Zeitarbeits-
kräfte 62 %. Insbesondere für Langzeitarbeitslose ist die Zeitar-
beit eine unverzichtbare Chance auf einen Zugang zu sozial-
versicherungspflichtiger Beschäftigung. Jeder Siebte Zeitarbeit-
nehmer war zuvor ein Jahr oder länger ohne jede Beschäfti-
gung. Auch nach dem Ende des Arbeitsvertrages zum Zeitar-
beitsunternehmen befindet sich mehr als die Hälfte der Zeitar-
beitnehmer mittelfristig weiterhin in Beschäftigung und nicht in 
Arbeitslosigkeit. 

Zeitarbeit ersetzt kein Stammpersonal  

Zeitarbeit stellt grundsätzlich keine Gefährdung für Stammar-
beitsplätze  dar. Der 11. Bericht der Bundesregierung über Er-
fahrungen bei der Anwendung des AÜG bestätigt, dass ein sys-
tematischer Austausch von Stammbelegschaft durch Zeitarbeit-
nehmer nicht stattgefunden hat. Bei 98 % der Betriebe ging die 
Nutzung von Zeitarbeit nicht mit einem Abbau von Stammbe-
legschaft einher. Ein Vergleich zu den Vorjahren zeigt auch 
kein größeres Anwachsen längerer Beschäftigungsverhältnisse 
in der Zeitarbeit. Würden – wie von Kritikern behauptet – regu-
läre Arbeitsplätze systematisch durch Arbeitnehmer der Zeitar-
beit ersetzt, müsste sich dies auch in einem Anwachsen der 
Dauer der Zeitarbeitsverhältnisse niederschlagen. Auch der 
Nutzungsumfang von Zeitarbeit durch die Betriebe zeigt, dass
  

 
 
Zeitarbeit: Wachstumsbranche… 

Zeitarbeit ist eine Wachstumsbranche. Mitte 2009 waren in 
Deutschland mehr als 600.000 Arbeitnehmer in der Zeitarbeits-
branche beschäftigt. Während sich der deutsche Arbeitsmarkt 
noch negativ entwickelt, setzt in der Zeitarbeitsbranche seit Mai 
2009 bereits wieder eine Erholung ein.  
 
Und der europäische Vergleich zeigt weiteres Wachstumspo-
tential: Der Anteil von Zeitarbeitnehmern an der Gesamtbe-
schäftigung liegt mit ca. 1,5 % unter dem europäischen Durch-
schnitt von 1,7 % (GB 4,1 %, NL 2,9 %, FR 2,3 %). Durch die 
Zeitarbeit gelingt vielen Menschen der Einstieg bzw. die Rück-
kehr in den Arbeitsmarkt. Im 1. Halbjahr 2009 galt dies für ca. 
62 % der Zeitarbeitnehmer. Rund 15 % der Zeitarbeitnehmer 
waren mehr als ein Jahr ohne Beschäftigung (langzeitarbeits-
los). 
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keine systematische Substitution von Stammbelegschaft statt-
findet. Nur 3 % aller Betriebe in Deutschland setzen überhaupt 
Zeitarbeitnehmer ein. 
 
Beschäftigungsmotor nicht abwürgen 

Neue Beschränkungen der Zeitarbeit  würden den Unterneh-
men die notwendigen Flexibilitätsreserven nehmen. Dies hätte 
über die Zeitarbeit hinaus negative Folgen  für den Wirtschafts-
standort Deutschland. Equal Treatment  ohne Tariföffnung 
steht im Widerspruch zu dem Prinzip, dass Zeitarbeitsunter-
nehmen vollwertige Arbeitgeber sind und Zeitarbeitnehmer 
auch in überlassungsfreien Zeiten vergütet werden. Im Übrigen 
würden die Tarifverträge der Zeitarbeit ausgehebelt und so in 
die Tarifautonomie der Zeitarbeitsverbände eingegriffen. Auch 
bedarf es keiner Ausweitung der Beteiligungsrechte  der Be-
triebsräte im Einsatzbetrieb, da die Interessen der Zeitarbeit-
nehmer bereits umfassend geschützt sind.  
 
Ausweitung des Entsendegesetzes  

Das Arbeitnehmer-Entsendegesetz ist ein Instrument zur Ver-
hinderung sozialer Verwerfungen  durch sog. Entsendearbeit-
nehmer, d. h. durch zeitlich befristet in Deutschland tätigen aus-
ländischen Arbeitnehmern. Die Aufnahme weiterer Branchen in
  

 das Entsendegesetz kann in Betracht kommen, wenn uner-
wünschte soziale Verwerfungen durch Entsendearbeitnehmer 
nachgewiesen sind und ein Mindestlohntarifvertrag besteht, der 
zuvor nach den Regeln des Tarifvertragsgesetzes  für allge-
meinverbindlich erklärt wurde. Diese Situation kann für die Zeit-
arbeitsbranche entstehen, wenn ab dem 1. Mai 2011 die volle 
Freizügigkeit für die Arbeitnehmer aus den EU-Mitgliedsländern 
Mittel- und Osteuropas besteht.  
 
Zeitarbeit entspricht europäischem  
Standard 

Das deutsche Zeitarbeitsrecht  entspricht  bereits der Zeitar-
beitsrichtlinie 2008/104/EG . Dies gilt insbesondere hinsichtlich 
des Gleichstellungsgrundsatzes, von dem weiterhin durch Tarif-
vertrag abgewichen werden kann. Einer Änderung des deut-
schen Rechts bedarf es nicht . Die Richtlinie anerkennt dar-
über hinaus die Bedeutung der Zeitarbeit im Interesse von Un-
ternehmen und Arbeitnehmern und lässt Einschränkungen und 
Verbote nur unter engen Voraussetzungen zu. Aktuelle Forde-
rungen nach einer Einschränkung der Zeitarbeit müssen damit 
vom Tisch.  
 
 

 
 
 
 
 
Vorrang der Tarifautonomie vor staatlicher Lohnfests et-
zung – Positionen der Arbeitgeber zu Branchenmindest -
löhnen 

Beschluss des Präsidiums der BDA, 18. Januar 2010 
 
Bericht der BDA-Kommission Für eine moderne Arbeits -
marktordnung 
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Zeitarbeit: Flexibilität schafft Beschäftigung 

Beschluss des Präsidiums der BDA, 28. Januar 2008 
 
Zeitarbeit und Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 

Wegweiser für die betriebliche Praxis, 2. Auflage, 2004 
 
argumente: 

� Zeitarbeit – Brücke in Beschäftigung 
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kompakt ist eine Publikation der BDA, die in komprimierter 
Form die Position der Arbeitgeberverbände darlegt. 
 
Die jeweils neueste Ausgabe 
finden Sie im Internet unter 
www.bda-kompakt.de  

Weitere Hinweise zu diesem 
Thema finden Sie unter 
www.arbeitgeber.de   

 


